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Aus der Gutachtenpraxis 
des DNotI

BGB §§ 463, 1094, 1098; GBO § 53 
Abs. 1 S. 2 
(Un-)Zulässigkeit von mehreren gleich-
rangigen Vorkaufsrechten ohne (ding-
liche) Vereinbarung zur Vermeidung 
von Kollisionen bei Vorkaufsrechtsaus-
übung; Rechtsfolgen einer fehlenden 
Kollisionsvermeidungsabrede

I. Sachverhalt
Ein Grundstück, das mit zwei gleichrangigen 

dinglichen Vorkaufsrechten belastet ist, wird an 
einen Dritten veräußert. 

II. Fragen
1. Können die Inhaber der beiden (gleichrangi-
gen) Vorkaufsrechte ihr Recht jeweils ausüben? 

2. Wie verhalten sich die Vorkaufsrechte zuein-
ander?

III. Rechtslage
1. (Un-)Zulässigkeit von mehreren gleichran-
gigen Vorkaufsrechten
a) Notwendigkeit einer Vereinbarung zur 
Vermeidung von Kollisionen bei Vor kaufs-
rechtsausübung als dinglicher Inhalt der Vor-
kaufsrechte
Es stellt sich die Frage, ob – und bejahendenfalls 
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unter welcher Voraussetzung – die Bestellung von 
mehreren gleichrangigen Vorkaufsrechten zuläs-
sig ist. Die Bestellung mehrerer Vorkaufsrech-
te im Gleichrang ist nach Ansicht der jüngeren 
obergerichtlichen Rechtsprechung nur dann zu-
lässig, wenn Kollisionen zwischen den gleichran-
gigen Vorkaufsrechten mittels Vereinbarung, die 
Inhalt der dinglichen Rechte sein können, ver-
mieden werden. 

So führt beispielswiese das OLG Hamm (unter 
Abkehr von seiner älteren Rechtsprechung) zur 
Bestellung von mehreren gleichrangigen Vor-
kaufsrechten aus (OLG Hamm FGPrax 2017, 
9, 10, Hervorhebung i. F. durch die DNotI-
Redaktion): 

„Mehrere gleichrangige Vorkaufsrechte können an 
einem Grund stück nur dann rechtwirksam be-
stellt werden, wenn eine Verein barung zur Ver-
meidung von Kollisionen aus einer möglichen 
mehrfachen Ausübung der Vorkaufsrechte ge-
troff en wird (BGH NJW 2014, 3024; OLG Mün-
chen MDR 2016, 513).

Zwar ist die allgemeine, das Rangverhältnis ein-
schließlich die Ranggleichheit mehrerer Grund-
stücksbelastungen betreff ende Regelung des §  879 
BGB grundsätzlich auch auf das dingliche Vor-
kaufsrecht anwendbar. Allerdings hat der Gesetz-
geber für den Fall des Konfl ikts gleichrangiger Vor-
kaufsrechte – anders als für das Zusammentreff en 
mehrerer dinglicher Nutzungs rechte (§§  1024, 
1060, 1090 Abs. 2 BGB) – keine Bestimmung 
darüber getroff en, welche rechtliche Konsequenz 
der Wider streit gleich rangiger Rechte für das je-
weils einzelne Recht hat und auf welche Weise 
der Konfl ikt zu lösen ist. Im Vor kaufsfall würden 
sich die gleichrangi gen Rechte wechselseitig blo-
ckieren (§  1098 Abs.  2 iVm §§  883, 888 BGB), 
wenn eine Vereinbarung über die Aufl ö sung des 
Kon fl ikts fehlt. Rang gleichheit kann aber nicht be-
stehen, wenn die Ausübung des einen Rechts die 
gleichzeitige Ausübung des anderen Rechts unmög-
lich machen würde (OLG München MDR 2016, 
513).

Die Eintragung von gleichrangigen Vorkaufsrechten 
kann daher nur in zulässiger Weise erfolgen, wenn 
die Urkundsbet. bei der Begründung der Vorkaufs-
rechte eine Regelung treff en, die die Ausübung 
der Vorkaufsrechte durch mehr als einen Vor-
kaufsberechtigten regelt, oder sich eine entspre-
chende Regelung aus dem Inhalt des zugrunde lie-
genden Vertrages ergibt.“

In der in Bezug genommenen Entscheidung des 
BGH (NJW 2014, 3024, vgl. dort Rn. 22) gibt 
das Gericht ebenfalls zu erkennen, dass es die Be-
stellung von mehreren gleichrangigen Vorkaufs-
rechten (wohl nur) anerkennt, sofern Vereinba-
rungen getroff en worden sind, die eine Kollision 
der Rechte im Falle der Vorkaufsrechtsausübung 
vermeiden. In dem vom BGH entschiedenen Fall 
bestand die insoweit notwendige Kollisionsver-
meidungsvereinbarung darin, dass der jeweili-
ge Vorkaufsberechtigte „nur“ zum Erwerb eines 
noch zu bildenden Miteigentumsanteils berech-
tigt war und die Summe der Anteile das „Ganze“ 
nicht überschritt.

Mittlerweile geht auch die jüngere Literatur 
überwiegend davon aus, dass gleichrangige Vor-
kaufsrechte nur zulässig sind, wenn eine Verein-
barung zur Vermeidung einer Kollision im Falle 
der Vorkaufsrechtsausübung getroff en worden ist 
(vgl. Grüneberg/Herrler, BGB, 84. Aufl . 2025, 
§ 1094 Rn. 1; Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 
16. Aufl . 2020, Rn. 1403; Bauer/Schaub/Lieder, 
GBO, 5. Aufl . 2023, C. Rn. 130; Staudinger/ 
Schermaier, BGB, 2021, § 1094 Rn. 12; Münch-
KommBGB/Westermann, 9. Aufl . 2023, § 1094 
Rn. 8; BeckOK-GBO/Zeiser, Std.: 1.9.2025, § 45 
Rn. 3; Herrler, in: Herrler/Hertel/Kesseler, Aktu-
elles Immobilienrecht 2024, 6. Aufl . 2024, Teil B 
Abschn. VIII Ziff . 1 a) (Mehrere privatrechtliche 
Vorkaufsrechte); Soergel/Kern, BGB, 14. Aufl . 
2023, § 1094 Rn. 4).

Nach anderer Ansicht (BeckOK-BGB/Reischl, 
Std.: 1.8.2025, §  1094 Rn.  15; KEHE/Keller, 
Grundbuchrecht, 9. Aufl . 2024, Einl. § 6 Rn. 216 
unter Verweis auf ranggleiche Aufl assungsvormer-
kungen) ist eine Vereinbarung zur Vermeidung 
einer Ausübungs kollision der gleichrangigen Vor-
kaufsrechte untereinander zwar wünschenswert 
und eine solche nötigenfalls im Wege der Ausle-
gung zu ermitteln. Deren Fehlen führe allerdings 
nicht zur rechtlichen Unzulässigkeit von gleich-
rangigen Vorkaufsrechten. 

b) Zwischenergebnis
Im vorliegenden Fall erscheint es geboten, einen 
Einblick in die Grundakte zu nehmen, um zu 
prüfen, ob sich der bzw. den den Vorkaufsrechten 
zugrundeliegenden Eintragungs bewilligung(en) 
(vgl. §  874 BGB) eine Kollisionsvermeidungsre-
gelung – ggf. im Wege der Auslegung – entneh-
men lässt. Der Auslegung sind freilich Grenzen 
gesetzt, denn maßgebend für die Auslegung sind 
Wortlaut und Sinn, wie sie sich aus unbefangener 
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Sicht als nächstliegende Bedeutung der Eintra-
gung ergeben. Umstände außerhalb der Eintra-
gung dürfen nur herangezogen werden, wenn sie 
nach den besonderen Verhältnissen des Einzelfalls 
für jedermann ohne weiteres erkennbar sind (vgl. 
OLG München RNotZ 2016, 308, 310; Demhar-
ter, GBO, 33. Aufl . 2023, § 19 Rn. 28 m. w. N.).

2. Rechtsfolge(n) einer fehlenden Kollisions-
vermeidungsabrede
Sofern man mit der mittlerweile wohl h. M. 
annimmt, gleichrangige Vorkaufsrechte könn-
ten nur mit einer (dinglichen) Vereinbarung zur 
Vermeidung einer Ausübungs kollision wirksam 
bestellt werden, erscheint es konsequent, da-
von auszugehen, dass eine dennoch erfolgende 
Eintragung der Vorkaufsrechte im Grundbuch 
zu einer materiell-rechtlichen Unrichtigkeit 
i. S. v. § 894 BGB führt. Überdies erscheint es 
zumindest vertretbar, eine inhaltlich unzulässige 
Eintragung i. S. v. § 53 Abs. 1 S. 2 GBO anzu-
nehmen, die eine Löschung der Vorkaufsrechte 
von Amts wegen rechtfertigt (zur Löschung von 
Amts wegen vgl. insbesondere OLG München 
RNotZ 2016, 308; BeckOK-GBO/Zeiser, § 45 
Rn. 3). 

Sofern man mit der älteren, heute aber wohl als 
Mindermeinung zu bezeichnenden Ansicht an-
nimmt, die Bestellung von mehreren gleichran-
gigen Vorkaufsrechten sei auch ohne (dingliche) 
Kollisionsvermeidungsabrede wirksam, stellt 
sich die Frage, wie das Konkurrenzverhältnis der 
Rechte untereinander im Falle der Vorkaufsrechts-
ausübung aufzulösen ist. Das Meinungsspektrum 
reicht von einem Anspruch der Prätendenten 
auf Erwerb von jeweils einem Miteigentums-
anteil am vorkaufsrechtsbelasteten Grund-
stück über die Geltung des Prioritätsgrundsat-
zes bis hin zu einer analogen Anwendung des 
§ 472 BGB (vgl. BeckOK-BGB/Reischl, § 1094 
Rn. 15; Staudinger/Schermaier, § 1094 Rn.  12; 
BeckOGK-BGB/Omlor, Std.: 1.1.2025, §  1094 
Rn. 57.1).

Soweit ersichtlich, hat sich der BGH zu den recht-
lichen Konsequenzen einer fehlenden Vereinba-
rung noch nicht geäußert, sodass die Rechtslage 
als noch nicht abschließend geklärt zu bezeich-
nen ist.

3. Ergebnis
Nach jüngerer obergerichtlicher Rechtsprechung 
und weiten Teil der Literatur können mehrere 
gleichrangige Vorkaufsrechte an einem Grund-

stück nur dann rechtwirksam bestellt werden, 
wenn als dinglicher Inhalt der Rechte eine Verein-
barung zur Vermeidung von Kollisionen im Falle 
der Vorkaufsrechtsausübung getroff en worden ist. 
Sofern es hieran fehlt, geht die jüngere Rechtspre-
chung in Ansehung von dennoch eingetragenen 
Vorkaufsrechten von einer materiell-rechtlichen 
Unrichtigkeit des Grundbuchs i. S. v. § 894 BGB 
aus, die – da eine inhaltlich unzulässige Eintra-
gung i. S. v. § 53 Abs. 1 S. 2 BGB vorliegen soll 
– eine Löschung von Amts wegen rechtsfertige. 
Soweit ersichtlich, hat sich allerdings der BGH 
zu den rechtlichen Konsequenzen einer fehlen-
den Kollisionsvermeidungsabrede noch nicht ge-
äußert, sodass die Rechtslage als noch nicht ab-
schließend geklärt zu bezeichnen ist.

Fünf Geschwister sind in Erbengemeinschaft 
Eigentümer eines Grundstücks. Vier der Miterben 
haben den fünften Miterben formgerecht bevoll-
mächtigt, den Nachlass in allen Angelegenheiten 
abzuwickeln, insbesondere den geerbten Grund-
besitz zu veräußern, aufzulassen und erforderliche 
Bewilligungen abzugeben. Der bevollmächtige 
Miterbe hat daraufhin das Grundstück verkauft. 
In dieser notariellen Kaufvertragsurkunde heißt 
es auszugsweise: 

„III. Aufl assung und Vormerkung 
1. Die Vertragsteile sind über den in Ziff er II. verein-
barten Eigentumsübergang einig. Diese unbedingte 
Einigung enthält keine Eintragungsbewilligung. 
Der Käufer beantragt bereits heute die Eintragung 
der Rechtsänderung in das Grundbuch. […]

2. Der Verkäufer erteilt dem amtierenden Notar 
[…] unwiderrufl ich und unbedingt Vollmacht, 
die Eintragung des Käufers als Eigentümer im 
Grundbuch zu bewilligen. Die Beteiligten wei-
sen den Notar an, die Eigentumsumschreibung 
beim Grundbuchamt erst dann zu bewilligen, 
wenn […]. […] 

IV. Kaufpreis […] 
2. Voraussetzungen für die Zahlung des Kaufpreises 
sind: […]


